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BEKANNtmAchUNGEN

650.  Antrag der Steag New Energies GmbH, 
Saarbrücken auf Erteilung einer  

Genehmigung zur wesentlichen Änderung  
des Biomasseheizkraftwerkes Werl durch  
Errichtung und Betrieb eines Lagerplatzes  

für Holzhackschnitzel

Bezirksregierung Arnsberg  Arnsberg, 1. 10. 2012 
53-Ar-0073/12/0802 A2

Öffentliche Bekanntmachung

Die Steag New Energies GmbH, Saarbrücken beantragt 
gemäß § 16 Abs. 1, 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
eine Genehmigung zur wesentlichen Änderung des Bio-
masseheizkraftwerkes in 59457 Werl, Lohdiecksweg 4, 
Gemarkung Werl, Flur 1, Flurstücke 108, 110 und 
149, durch Errichtung und Betrieb eines Lagers für 
Holzhackschnitzel aus naturbelassenem Holz.

Der Lagerplatz besteht aus fünf Lagerboxen mit einem 
Lagervolumen von maximal 3580 m³.

Das beantragte Vorhaben bedarf einer Genehmi-
gung gemäß § 16 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Geräusche, Erschütterungen u. ä. Vor-
gänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in Verbindung mit Nr. 8.2 Spalte 2 des Anhangs der  
4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen - 4. BImSchV). 

Die Anlage gehört ferner zu den unter Nr. 8.2.2 Spalte 2 
der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) vom 24. 2. 2010 (BGBl. I S. 94) 
genannten Vorhaben.

Für die Änderung des UVP-pflichtigen Vorhabens, für 
das als solches bereits eine UVP-Pflicht besteht, war 
gemäß § 3 e Abs. 1 Nr. 2 UVPG im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens eine standortbezogene Vorprü-
fung des Einzelfalles im Sinne des § 3 c, Abs. 1, Satz 2 
durchzuführen.

Die Bewertung der Umweltauswirkungen des Vor-
habens aufgrund einer überschlägigen Prüfung der 
vorgelegten Antragsunterlagen, eigener Ermittlungen 
und Kenntnisse der für die Entscheidung maßgebli-
chen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ergab, dass 
durch die Änderungen keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Umwelt entstehen können.

Das beantragte Vorhaben bedarf daher keiner Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des 
UVPG. Diese Feststellung ist gemäß § 3 a UVPG nicht 
selbständig anfechtbar.

Die gemäß § 3 a UVPG erforderliche Information der Öf-
fentlichkeit nach den Bestimmungen des Umweltinfor-
mationsgesetzes erfolgt mit dieser Bekanntmachung.

Im Auftrag:

gez. Heutling

(219) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 354

651. Kennzeichnung von Wanderwegen

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 28. 9. 2012
51.2.4-1

Gemäß § 20 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung zur Durch-
führung des Landschaftsgesetzes (DVO-LG) vom 22. 
10. 1986 (GV. NRW S. 683), zuletzt geändert durch 
Art. VI des Gesetzes zur Änderung des Landschafts-
gesetzes sowie sonstiger Vorschriften vom 19. 6. 2007 
(GV. NRW S. 235) lasse ich hiermit 
das folgende Markierungszeichen für 
die Markierung des Wanderweges 
„Lahnwanderweg“ zu. Das Markie-
rungszeichen zeigt jeweils in roter 
Farbe auf weißem Grund die Groß-
buchstaben „L“ und „W“.

Die Bezirksregierung als höhere Landschaftsbehörde

gez. Ostermann

(76) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 354

652. Antrag der Firma 
Muschert & Gierse Galvanik GmbH,  
Hönnestraße 36, 58809 Neuenrade  

zur wesentlichen Änderung der Galvanikanlage 
gem. § 16 BImSchG in Verbindung mit der  

Errichtung eines Chemikalienlagers für sehr  
giftige, giftige und brandfördende Stoffe 

 gem. § 4 BImSchG

Bezirksregierung Arnsberg  Dortmund, 4. 10. 2012 
53-Do-0071/12/0310.1-Pp

Bekanntmachung

Die Firma Muschert & Gierse Galvanik GmbH, Hönne-
straße 36, 58809 Neuenrade hat mit Datum vom 19. 
6. 2012 die Erteilung einer Genehmigung gemäß § 16 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur 
wesentlichen Änderung ihrer vorhandenen Anlage zur 
Oberflächenbehandlung von Metallen gemäß Nr. 3.10 
Spalte 1 des Anhangs der Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) in Verbindung 
mit der Genehmigung gemäß § 4 BImSchG für die Er-
richtung eines separaten Chemikalienlagers gemäß Nr. 
9.35 Spalte 2 als Nebenanlage zur Galvanikanlage am 
o. g. Standort beantragt.

Antragsgegenstand ist die:

- Erweiterung der Galvaniklinie Betriebseinheit BE 
11 (Zink-/Zink-Nickel-Gestellanlage) um zusätzliche 
Bäder in der Halle 6

- Erhöhung des Wirkbadvolumens um 25,80 m³ auf 
121,06 m³

- Umgestaltung und Trennung des vorhandenen Che-
mikalienlagers und Errichtung eines separaten La-
gerbereichs für sehr giftige, giftige und brandfördern-
de Stoffe oder Zubereitungenmit einer Kapazität von 
23 Tonnen,

- Standortveränderungen von Nebeneinrichtungen 
(Kühlanlage 2, Osmoseanlage, Kompressoranlage, 
Trafostation) in und an der Halle 6

- Aufstellung eines Notstromaggregates, einer Zuluft-
anlage und Umsetzung einer Staplertankstelle

- Umgestaltung der Löschwasserentnahme, der Con-
tainerüberdachung und des Retentionsbeckens
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Der Betrieb der Anlage soll, wie die bereits genehmigten 
Anlagen des Betriebes, dreischichtig an 7 Tagen in der 
Woche erfolgen.

Das Vorhaben fällt zugleich unter § 2 Abs. 2 Nr. 2 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in Verbindung mit Nr. 3.9.1 Spalte 2 der Anlage 
1 zum UVPG „Anlagen zur Oberflächenbehandlung von 
Metallen durch elektrolytische oder chemische Verfah-
ren mit einem Volumen von 30 m³ oder mehr“.

Im Rahmen der nach § 3 c UVPG in Verbindung mit  
§ 3 e Abs. 1 Nr. 2 UVPG durchzuführenden Vorprüfung 
des Einzelfalls wurde festgestellt, dass das Vorhaben 
keiner Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bedarf, 
weil erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht 
zu besorgen sind.

Gemäß § 3 a Satz 3 UVPG ist diese Feststellung nicht 
selbständig anfechtbar.

Im Auftrag:

gez. Pappert

(251) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 354

653. Antrag der Firma
FR. u. H. Lüling  GmbH & Co. KG Stahldrahtwerk, 

Kleffstr. 1, 58762 Altena auf Genehmigung zur 
Errichtung und zum Betrieb einer Oberflächenbe-

handlungsanlage gem. § 16 BImSchG

Bezirksregierung Arnsberg Dortmund, 13. 10. 2012 
Az.: 53-DO-0049/12/0310.1-Bj

Die Firma Fr. u. H. Lüling GmbH & Co. KG Stahl-
drahtwerk, Kleffstr. 1, 58762 Altena, beantragt die 
Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer 
Oberflächenbehandlungsanlage am o. g. Standort, Ge-
markung Altena, Flur 9, Flurstücke 1364, 1365, 1373, 
1498, 1499, 1616, 1641 und 1651.

Die Anlage gehört zu den unter Nr. 3.10 Spalte 1 des 
Anhangs der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BlmSchV) genannten Anlagen zur Oberflä-
chenbehandlung von Metallen oder Kunststoffen durch 
ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren mit ei-
nem Volumen der Wirkbäder von 30 Kubikmeter oder 
mehr.

Die beantragte Anlage soll die vorhandene Oberflächen-
behandlungsanlage ersetzen. Sie umfasst im Wesent-
lichen die Errichtung einer neuen Werkhalle sowie 
die Errichtung und den Betrieb einer neuen Tunnel-
beize mit zugehöriger Abwasserbehanlungsanlage, die 
Standortveränderung und Vergrößerung des Lagerberei-
ches sowie Erhöhung der Lagerkapazität.
Die Betriebszeit der neuen Anlage ist dreischichtig von 
0.00 – 24.00 Uhr an 7 Tagen die Woche und 3 Schich-
ten je Tag.

Gleichzeitig wird das Wirkbadvolumen von 54 m3 auf 
74 m3 und der Beizgutdurchsatz auf max. 104 000 t/a 
erhöht.

Die Anlage gehört ebenfalls zu den unter Nr. 3.9.1 
Spalte 2 der Anlage 1 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) genannten Anlagen zur 
Oberflächenbehandlung von Metallen durch ein elekt-
rolytisches oder chemisches Verfahren mit einem Volu-
men der Wirkbäder von 30 m3 oder mehr.

Im Rahmen der nach § 3 c UVPG in Verbindung mit  
§ 3 e Abs.1 Nr. 2 UVPG durchzuführende Vorprüfung 

des Einzelfalls wurde festgestellt, dass das Vorhaben 
keiner Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) bedarf, 
weil erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht 
zu besorgen sind.

Gemäß § 3 a Satz 3 UVPG ist diese Feststellung nicht 
selbstständig anfechtbar. 

Im Auftrag:

gez. Bajer

(203) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 355 

654.  Bekanntmachung der Einladung 
zur Sitzung der Verbandsversammlung 

 am 22. 10. 2012

KDVZ Citkomm Iserlohn, 9. 10. 2012 
40/30-84

Hiermit lade ich zu einer öffentlichen Sitzung der Ver-
bandsversammlung am

Montag, dem 22. 10. 2012, 16.00 Uhr, 
Sitzungssaal des Kreistages des Kreises Soest, 
Kreishaus Soest, Hoher Weg 1-3, 59494 Soest,

ein.

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der 
Verbandsversammlung am 4. 7. 2012

2. Kooperation mit der KDZ Westfalen-Süd

2.1 Entwurf der Verbandssatzung

2.2 Finanzierung des zu gründenden Zweckverban-
des

2.3 Finanzielle Auswirkungen auf die KDVZ Cit-
komm

3. Mitteilungen

4. Verschiedenes

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung

gez. Heinrich Holtkötter

(107) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 355

655. Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger des Sparbuches Nr. 342 681 673 hat das 
Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. 342 681 673 wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens 
in dem am 14. 1. 2013, 9.00 Uhr vor dem unterzeich-
neten Sparkassenvorstand anberaumten Aufgebotster-
min seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches 
anzumelden, widrigenfalls die Kraftloserklärung des 
Sparkassenbuches erfolgen wird.

St 69/12

Bochum, 27. 9. 2012

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

Rechtsvorschriften und
Bekanntmachungen anderer
Behörden und DienststellenC
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 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(83) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 355

656.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger des Sparbuches Nr. 302 310 263 hat das 
Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. 302 310 263 wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens 
in dem am 14. 1. 2013, 9.30 Uhr vor dem unterzeich-
neten Sparkassenvorstand anberaumten Aufgebotster-
min seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches 
anzumelden, widrigenfalls die Kraftloserklärung des 
Sparkassenbuches erfolgen wird.

B 70/12

Bochum, 27. 9. 2012

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(84) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 356

657.  Aufgebot der Sparkasse Geseke

Der Inhaber des von der Sparkasse Geseke ausgestell-
ten Sparkassenbuches Nr. 30 929 319 wird hiermit 
aufgefordert, binnen 3 Monaten, spätestens bis zum 
28. 12. 2012, seine Rechte unter Vorlage des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Geseke, 28. 9. 2012

Sparkasse Geseke

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 356

658.  Aufgebot der Sparkasse Soest

Das Sparkassenbuch Nr. 350 043 816 der Sparkasse 
Soest wurde vom Gläubiger als verloren gemeldet. 

Wir fordern den Inhaber des Sparkassenbuches hiermit 
auf, innerhalb von drei Monaten, spätestens bis zum 
27. 12. 2012, seine Rechte unter Vorlage des Sparkas-
senbuches bei uns anzumelden, da andernfalls nach 
Ablauf dieser Frist das Sparkassenbuch für kraftlos 
erklärt wird.

Soest, 27. 9. 2012

Sparkasse Soest

Der Vorstand

(58) Abl. Bez. Reg. Abg. 2012, S. 356




